
Wichtiger Hinweis 

 

Der Zutritt zum Gebäude des Justizministeriums Martin-Luther-Platz 40 ist nur 

Prüflingen und den zugelassenen Zuhörerinnen und Zuhörern gestattet. 

Angehörige, Freunde und Bekannte der Prüflinge dürfen das Gebäude nicht 

betreten. 

 

 

 


